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Die Beitragsordnung des Unternehmerinnen Treff Erftstadt (kurz: uTe)

A. Für interessierte Unternehmerinnen/Existenzgründerinnen aller Branchen aus
Erftstadt und Umgebung ist die Teilnahme der für sie ersten Veranstaltung zum
Kennen lernen von uTe kostenfrei.

B. Mitfrauen von uTe zahlen einen jährlichen Beitrag von z. Zt. 60,-- €. Beginn eines
Beitragsjahres ist jeweils der 1. Juli. Mit Unterzeichnung des Aufnahmeantrages und
damit dem Eintritt in das uTe-Netzwerk wird der Beitrag sofort fällig. Auch bei
unterjährigem Eintritt ist stets der volle Jahresbeitrag zu zahlen.

Alle Mitfrauen des unabhängigen + unparteiischen Interessenverbandes uTe sind
berechtigt:
1.) an sämtlichen Veranstaltungen des uTe im laufenden Beitragsjahr kostenfrei

teilzunehmen, es sei denn, es ergeben sich extra Kostenanteile, die in der
Einladung angekündigt werden.

2.) Die von uTe angebotenen Werbeplattformen, sowie vom Etat erworbenen
Materialien – vorbehaltlich einzelner durch einfach-mehrheitlichen Beschluss
getroffenen Einzelentscheidungen – aktiv und kostenfrei zu nutzen.

3.) Bei allen gemeinsamen Abstimmungen zu Entscheidungen, die den uTe betreffen,
mit ihrer Stimme politisch mitzuwirken. Es zählt jeweils die einfache Mehrheit.

C. Gäste können im weiteren Verlauf an reinen Informations- und
Präsentationsveranstaltungen von uTe teilnehmen. Für deren Teilnahme an internen
Fortbildungs-, und Support- und Trainingveranstaltungen wird jeweils zu Beginn eine
zusätzliche Teilnahme-Gebühr von 5,-- € erhoben.

D. Die Zahlung des Beitrages ist nur durch Einzugsermächtigung möglich.
Mitfrauen, die den uTe mit dem Einzug von Beiträgen beauftragen, tragen sämtliche
selbstverschuldete Kosten, die insbesondere durch Nichteinlösung der bezogenen
Bank oder durch anderweitige Nichtdurchführbarkeit des Einzuges entstehen.
Änderungen der Bankverbindung oder der Anschrift sind dem uTe rechtzeitig
schriftlich mitzuteilen.
Der Nachweis dieser Anzeige obliegt dem Mitfrau.

E. Die Kündigung beim uTe kann jährlich, spätestens 3 Monate vor Ablauf des
Beitragsjahres erfolgen.

F. Fördermitgliedschaften von Institutionen, Verbänden, Presse und Wirtschaft sind mit
jährlich mindestens 50,-- € zur aktiven Förderung unserer weiblich-
unternehmerischen Netzwerktätigkeit ausdrücklich gewünscht.
Außerordentliche Fördermitglieder haben keine Leistungsansprüche wie unter B.,
sondern werden als Gäste beim uTe wie unter C. ohne weitere Gebühr, begrüßt.
Ebenso sind unregelmäßige Förderbeiträge auf unser u.g. uTe-Konto jederzeit
möglich

uTe Unternehmerinnen Treff Erftstadt, gez. Katharina Pfeilschifter
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